
1593 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. CP 

Nachdruck vom 19. 5. 1994 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz, mit dem das Schülerbei
hilfengesetz 1983 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Schülerbeihilfengesetz 1983, BGBI. Nr 455, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 186/1993, wird wie folgt geändert: . 

1. § 1 Abs. 7 lautet: 

,,(7) Österreichischen Staatsbürgern sind hin
sichtlich der Gewährung von Beihilfen nach diesem 
Bundesgesetz gleichgestellt: 

1. Staatsbürger von Vertragsparteien des 
Abkommens über den Europäischen Wirt
schaftsraum (EWR) mit Wohnsitz in Öster
reich sowie deren Kinder, soweit es sich aus 
diesem Übereinkommen ergibt, 

2. nicht vom Anwendungsbereich der Z 1 
erfaßte Schüler, wenn deren Eltern in 
Österreich durch wenigstens fünf Jahre 
einkommensteuerpflichtig waren und in 
Österreich den Mittelpunkt ihrer Lebens
beziehungen hatten und 

3. Flüchtlinge im Sinne des Artikels 1 des 
Abkommens über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge, BGBI. Nr. 55/1955." 

2. § 3 lautet samt überschrIft: 

"Beurteilung der Bedürftigkeit 

§ 3. (1) Maßgebend für die Bedürftigkeit 1m 
Sinne dieses Bundesgesetzes sind 

1. Einkommen 
2. Familienstand und 
3. Familiengröße 

des Schülers, seiner Eltern und seines Ehegatten. 

(2) Für die Beurteilung von Einkommen, 
Familienstand und Familiengröße ist der Zeitpunkt 
der AntragsteIlung entscheidend. 

(3) Das Einkommen im Sinne dieses Bundes
gesetzes ist wie folgt nachzuweisen: 

1. grundsätzlich durch die Vorlage des Ein
kommensteuerbescheides über das zuletzt 
veranlagte. Kalenderjahr, 

2. bei lohnsteuerpflichtigen Einkünften auch 
durch die Vorlage sämtlicher Lohnzettel 

. über das letztvergangene Kalenderjahr, 
3. bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, 

die nach Durchschnittssätzen (§ 17 EStG 
1988) ermittelt werden, auch durch die 
Vorlage des zuletzt ergangenen Einheitswert
bescheides, 

4. bei steuerfreien Bezügen gemäß § 5 Z 1 und 
3 durch eine Bestätigung der bezugsliquidie
renden Stelle über die Bezüge im letzt
vergangenen Kalenderjahr. 

Über Sonderausgaben, allfällige steuerfreie Bezüge, 
Beträge gemäß § 5 Z 2 sowie ausländische 
Einkünfte ist eine Erklärung abzugeben. Es 
können, insbesondere bei ausländischen Einkünf
ten, auch andere Nachweise über das Einkommen 
oder Teile desselben gefordert werden. 

(4) Das im Kalenderjahr der AntragsteIlung zu 
erwartende Jahreseinkommen ist für die Beurtei
lung. der Bedürftigkeit zu schätzen, wenn es 
voraussichtlich eine mindestens ein Jahr dauernde 
Verminderung um mindestens 10 Prozent gegen
über dem gemäß Abs. 3 zu berücksichtigenden 
Einkommen erfährt. Eine Schätzung ist nicht 
zulässig bei Einkommensschwankungen infolge 
von Zahlungen gemäß den §§ 67 und 68 EStG 
1988 oder bei saisonal bedingten Einkommens
schwankungen. 

(5) Bei Ableben eines Elternteils, dessen Ein
kommen zur Beurteilung der Bedürftigkeit her
anzuziehen gewesen wäre, ist das zu erwartende 
Einkommen aller für die Beurteilung maßgeblichen 
Personen zu schätzen. Diese Schätzung hat die 
infolge des Todesfalles anfallenden, regelmäßig 
wiederkehrenden Einkünfte zum Zeitpunkt der 
Antragstellung, umgerechnet auf ein Kalenderjahr, 
heranzuziehen. 

(6) Einkünfte aus Erwerbstätigkeit eines Schülers 
sowie seines Ehegatten sind zur Beurteilung der 
Bedürftigkeit nicht heranzuziehen, wenn vor der 
ersten Zuerkennung von Schulbeihilfe die Berufs
tätigkeit zur Aufnahme oder Intensivierung· des 
Schulbesuches für mindestens ein Jahr aufgegeben 
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2 1593 der Beilagen 

wurde. Steuerfreie Einkünfte gemäß § 5 Z 1 und 3 
sind Zur Beurteilung der Bedürftigkeit nicht 
heranzuziehen, wenn ab der Zuerkennung von 
Schulbeihilfe mindestens ein Jahr, abgesehen von 
Kapitalerträgen im Sinne des § 97 Abs. 1 und 2 
EStG 1988 bis zu einem Höchstbetrag von 5 000 S, 
kein Einkommen mehr bezogen wird." 

3. § 4 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Sind im Einkommen lohnsteuerpflichtige 
. Einkünfte enthalten, so sind bei der Ermittlung des 

Einkommens nach Abs. 1 jene lohnsteuerpflichtigen 
Einkünfte anzusetzen, die in dem der Antrag
steIlung vorangegangenen Kalenderjahr zugeflos
sen sind. Eine Hinzurechnung derartiger Einkünfte 
hat auch dann zu erfolgen, wenn zwar nicht im 
zuletZt veranlagten, jedoch in dem der Antrag
steIlung vorangegangenen Kalenderjahr lohnsteuer
pflichtige Einkünfte zugeflossen, sind. Dies gilt 
sinngemäß auch für steuerfreie Bezüge gemäß § 5 
Z 1 und 3." 

4. In § 5 Z 2 entfällt die Zitierung des § 9 EStG 
1988. 

5, § 6 lautet samt Oberschnft: 

"Pauschalierungsausgleich 

§ 6. Gewinne, die nach Durchschnittssätzen 
(§ 17 EStG 1988) ermittelt werden, sind zu 
erhöhen. Die Erhöhung beträgt 

1. bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft 
10 Prozent des Einheitswertes des land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögens, 

2. bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, 
für die keine Veranlagung erfolgt, weitere 
10 Prozent des Einheitswertes des land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögens, 

3, bei Einkünften aus selbständiger Arbeit oder 
Gewerbebetrieb 10 Prozent dieser Einkünfte." 

6. § 7 entfällt. 

7. § 9 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Bei der Berechnung der Höhe der 
Schulbeihilfe ist von einem jährlichen Grundbetrag 
von 12 500 Sauszugehen." 

8. § 9 Abs, 4 entfällt. 

9. § 10 lautet samt Überschrift: 

"Besondere Schulbeihilfe für Schüler höherer 
Schulen für Berufstätige im Prüfungsstadium 

§ 10. (1) Österreichische Staatsbürger, die eine 
höhere Schule für Berufstätige besuchen und sich 
zum Zweck der Vorbereitung auf die Reifeprüfung 
gegen Entfall der Bezüge beurlauben lassen oder 
ihre Berufstätigkeit nachweislich einstellen, haben 
- unabhängig von den im § 2 festgesetzten 
Voraussetzungen für die der mündlichen 
Reifeprüfung unmittelbar vorangehenden sechs 
Monate, während derer sie daher keine Berufstä
tigkeit ausüben, für jeden einzelnen dieser sechs 

Monate Anspruch auf eine besondere Schulbeihilfe 
in der Höhe von 7 500 S monatlich. Der monat
liche Betrag erhöht sich bei verheirateten Schülern, 
wenn der Ehepartner keine Einkünfte im Sinne 
dieses Bundesgesetzes bezieht, um 3 500 S, ferner 
für jedes Kind, für das der Schüler kraft Gesetzes 
Unterhalt leistet, um 1 200 S. 

(2) Die Berechnung der besonderen Schulbeihilfe 
nach Wochen ist zulässig, wobei 4,3 Wochen als 
Monat zählen . 

(3) Die besondere Schulbeihilfe ist auf Antrag in 
Teilbeträgen zu gewähren, sofern die Prüfungsvor
schrift die Ablegung der mündlichen Reifeprüfung 
in Teilen zu verschiedenen Terminen vorsieht. 

(4) Auf die nach Abs. 1 zustehende besondere 
Schulbeihilfe ist ein für den gleichen Monat 
allenfalls zustehender Anspruch auf Schulbeihilfe 
gemäß § 9 anzurechnen. 

(5) Erhält der Schüler eine Leistung auf Grund 
des Arbeitsmarktförderungsgesetzes oder des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977, so vermin
dert sich die besondere Schulbeihilfe um jenen 
Betrag, der sich durch den Abzug der Hälfte der 
nach Abs. 1 zustehenden besonderen Schulbeihilfe 
von den Leistungen auf Grund des Arbeitsmarkt
förderungsgesetzes oder des Arbeitslosenversiche
rungsgesetzes 1977 für den selben Zeitraum 
ergibt." 

10. § 11 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Bei der Berechnung der Höhe der Heim
beihilfe ist von einein jährlichen Grundbetrag von 
15 000 Sauszugehen." 

11. § 11 Abs. 5 entfällt. 

12. Im § 12 Abs. 2 lautet der erste Halbsatz: 

"Die Grundbeträge für die Schul- und Heimbei
hilfe erhöhen sich um insgesamt 13 000 S," 

13. § 12 Abs, 3 }autet: 

,,(3) Die Grundbeträge für die Schul- und 
Heimbeihilfe erhöhen sich weiters um insgesamt 
14 000 S, sofern es sich beim Schüler um ein 
erheblich behindertes Kind im Sinne des Familien
lastenausgleichsgesetzes 1967, BGBI. Nr. 376, 
handelt." 

14. 1m § 12 Abs. 4 lautet der erste Satz: 

"Die Grundbeträge für die Schul- und Heimbei
hilfe erhöhen sich weiters um insgesamt 3 800 S, 
wenn der Schüler die für die Beurteilung des 
günstigen Schulerfolges gemäß § 8 maßgebende 
Schulstufe mit Auszeichnung im Sinne der 
Vorschriften über die Leistungsbeurteilung für 
eine Schulstufe abgeschlossen hat." 

15. Im § 12 Abs. 5 wird die Wendung 
,,20 000 S" durch die Wendung ,,23 000 S" ersetzt. 

16. Im § 12 Abs. 6 lautet der erste Satz: 
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1593 der Beilagen 3 

"Die zumutbare Unterhaltsleistung der leiblichen 
Eltern (Wahleltern) beträgt 

bis zu 70000 S........................................... 0% 
für die nächsten 55 000 S (bis 125 000 S) 20% 
für die nächsten 36 000 S (bis 161 000 S) 25% 
über 161 000 S............................................ 35% 

der Bemessungsgrundlage." 

17. § 12 Abs. 8 bis 10 lautet: 

,,(8) Als zumutbare Unterhaltsleistung des Ehe
gatten sind 30 Prozent des 48 0.00 S übersteigen
den Teiles der Bemessungsgrundlage anzusehen. 

(9) Als jeweilige Bemessungsgrundlage ist das 
Einkommen der leiblichen Eltern (Wahleltern) des 
Schülers, sowie des Ehegatten des Schülers gemäß 
§§ 4 bis 6 abzüglich· nachstehender Absetzbeträge 
für die folgenden Personen, für die entweder der 
Schüler, einer seiner leiblichen Elternteile (Wahl
elternteile) oder sein Ehegatte kraft Gesetzes 
Unterhalt leistet, anzusehen: 

1. für jede noch nicht schulpflichtige Person 
27 000 S; 

2. für jede schulpflichtige Person bis einschließ
lich zur 8. Schulstufe 33 000 S; 

3. für jede Person nach Absolvierung der 
8. Schulstufe mit Ausnahme der in Z 4 
genannten 44 000 S; 

4. für jede Person, die nach Absolvierung der 
8. Schulstufe eine der im § 1 genannten 
Schulen besucht, wenn die Voraussetzungen 
des § 11 Abs. 1 zutreffen, sowie für jede 
Person, die eine der im § 3 des Studienför
derungsgesetzes 1992 genannten Anstalten als 
ordentlicher Hörer (Studierender) besucht 
oder einem solchen gemäß§§ 4 und 5 des 
Studienförderungsgesetzes 1992 gleichgestellt 
ist, 55 000 S; 

5. für jedes erheblich behinderte Kind im Sinne 
des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 
weitere 22 000 S. 

Die Absetzbeträge vermindern sich um das 
16 000 S übersteigende Einkommen dieser Per
son. Für den Schüler selbst steht kein Absetzbetrag 
zu.' Für den zweiten Elternteil ist jedenfalls ein 
Absetzbetrag in der Höhe gemäß Z 3 zu berück
sichtigen. Leben die Eltern (Wahleltern) nicht in 
Wohngemeinschaft und sind beide kraft Gesetzes 
unterhaltspflichtig, so vermindert' jedenfalls die 
Hälfte der obigen Absetzbeträge das Einkommen 
jedes Eltern(Wahleltern)teiles. Diese Bestimmung 
findet im Falle des Abs. 7 bezüglich des zur 
Unterhaltsleistung Verpflichteten keine Anwen
dung. 

(10) Als Freibeträge sind zu berücksichtigen: 
1. bei den Eltern sowie dem Ehegatten des 

Schülers, 
a) wenn Einkünfte aus nichtselbständiger 

Arbeit im Sinne des § 25 Abs. 1 EStG 
1988 zur Berechnung herangezogen 
werden, jeweils 20 000 S; 

b) wenn nur bei einem Elternteil Einkünfte 
im Sinne der lit. a herangezogen werden, 
bei diesem 28 000 S; 

2. beim Schüler, seinen Eltern und seinem 
Ehegatten, sofern ausschließlich Einkünfte 
aus nichtselbständiger Arbeit im Sinne des 
§ 25 Abs. 1 EStG 1988 und steuerfreie 
Bezüge gemäß § 5 Z 1 und 3 zur Berech
nung herangezogen werden, jeweils weitere 
18 000 S. 

Die Freibeträge dürfen jedoch die Summe der 
Einkünfte der jeweiligen Personen aus nichtselb
ständiger Arbeit im Sinne des § 25 Abs. 1 EStG 
1988 nicht überschreiten." 

18. § 12 Abs. 11 entfällt. 

19. § 18 Abs. 2 und 3 lautet: 

,,(2) Die Beihilfen gemäß §§9 und 11 gebühren 
bei Ableben des Schülers, Abbruch des einen 
Beihilfenanspruch begründenden Schulbesuches 
sowie bei Wegfall der Voraussetzung des § 1 
Abs. 7 nur bis zum Ablauf jenes Monats in dem 
eines der erwähnten Ereignisse eintritt. In gleicher 
Weise erlischt der Anspruch auf Heimbeihilfe bei 
Wegfall der Voraussetzungen des § 11 Abs. 1. In 
den angeführten Fällen gebührt für jeden Monat 
ein Zehntel der Beihilfe gemäß §§ 9 und 11. 

(3) Die Beihilfen gemäß §§ 9 und 11 gebühren 
im volltm. Ausmaß bzw. gemäß Abs. 2 in dem dort 
genannten Ausmaß, sofern der Antrag bis zum 
Ende des auf den Beginn des Unterrichtsjahres 
folgenden Dezember eingebracht wird. In den 
anderen Fällen entfällt der anteilsmäßige Anspruch 
für die vor der Einbringung des Antrages liegenden 
Monate." 

20. Nach § 24 wird folgender § 24 a eingefügt: 

,,§ 24 a. Für die Beurteilung der Bedürftigkeit 
auf Grund von Einkommen in den Kalenderjahren 
vor 1994 gelten § 3 Abs. 3, § 5 und § 6 in der bis 
zum 31. August 1994 geltenden' Fassung weiter
hin." 

21. Der bisherige Wortlaut des § 26 erhält die 
Bezeichnung ,,(1)"; als Abs.2 und 3 werden 
angefügt: 

,,(2) § 1 Abs. 7, § 3, § 4 Abs. 2, § 5 Z 2, § 6, § 9 
Abs:l, § 10, § 11 Abs. 2, § 12 Abs. 2 bis 6 und 8 
bis 10, § 18 Abs. 2 und 3 sowie § 24 a dieses 
Bundesgesetzes in der .Fassung des Bundesgesetzes . 
BGBL Nr . ../1994 treten mit 1. September 1994 in 
Kraft. 

(3) Die Aufhebung des § 7, § 9 Abs. 4, § 11 
Abs. 5 und des § 12 Abs. 11 durch das Bundes
gesetz BGBI. Nr ... ./ 1994 erfolgt mit 1. September 
1994." 
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4 1593 der Beilagen 

VORBLATT 

Probleme: 

1. Die Geldwertentwicklung seit der letzten betrags mäßigen Anpassung des Schülerbeihilfengesetzes " 
im Jahr 1990 führt zu einer Einengung des Bezieherkreises von Schul- und Heimbeihilfen und" zu einer 
Verminderung der gewährten Beihilfen. 

2. Die Neuerlassung des Studienförderungsgesetzes (BGBI. Nr. 305/1992), welche viele Änderungen 
mit sich brachte, ließ Unterschiedlichkeiten in beiden Förderungsgesetzen entstehen. 

3. Das Steuerreformgesetz 1993, BGBI. Nr. 818/1993 bringt zum Teil erhebliche Änderungen, 
welche im Rahmen des Schülerbeihilfengesetzes berücksichtigt werden müssen. 

Ziel und Inhalt: 

1. Erhöhung der Schul- und Heimbeihilfen um dadurch den Bezieherkreis beizubehalten. 

2. Wiederherstellung der strukturellen Parallelität mit dem Studienförderungsgesetz. 

3. Anpassung der relevanten Passagen des SchBG an die Änderungen des Einkommensteuergesetzes 
1988 und des Vermögensteuergesetzes 1954 auf Grund des Steuerreformgesetzes 1993. 

Alternativen: 

Keine, die zur Erreichung der obgenannten Zielsetzungen führen. 

Kosten: 

Auf Grund der im vorliegenden Entwurf vorgeschlagenen Änderungen des Schülerbeihilfengesetzes 
werden 1995 rund 600 Millionen Schilling erforderlich sein, gegenüber einem ohne Änderung zu 
erwartenden Aufwand von rund 425 Millionen Schilling. 

EU-Konformität: 

EU-Recht wird durch den vorliegenden Entwurf nicht berührt (die notwendige Anpassung des § 1 
Abs. 7 erfolgte bereits durch die Novelle BGBI. NI. 186/1993). 
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1593 der Beilagen 5 

Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Das Schülerbeihilfengesetz wurde seit seiner 
Entstehung im Jahre 1971 regelmäßig novelliert, 
um im Sinne der Zielsetzung des Schülerbeihilfen
gesetzes (Abbau sozialer und regionaler Bildungs
schranken) den Standard und den Wirkungsgrad 
der Beihilfen trotz Änderungen im Bereich der 
Lebenshaltungskosten und der Einkommenssitua
tion möglichst gleichzuhalten. Die letzte Anpas
sung wurde mit der Novelle BGBI. Nr. 468/1990 
vorgenommen. 

Ferner sind die sich aus dem Steuerreformgesetz 
1993, BGBI. Nr. 818/1993, ergebenden Folge
rungen zu berücksichtigen. Diese Berücksichti
gung erfolgt in gleicher Weise, wie dies im 
Rahmen des Studienförderungsgesetzes 1992 vor
gesehen ist. 

Die im vorliegenden Entwurf vorgesehene 
Novelle gründet sich hinsichtlich der Gesetzge
bungs- und Vollziehungskompetenz des Bundes auf 

1. Artikel 14 a Abs. 2 B-VG hinsichtlich der 
Schüler an land- und forstwirtschaftlichen 
Bundesschulen und privaten höheren land
und forstwirtschaftlichen Schulen, 

2. Artikel I des Schülerbeihilfengesetzes 1983 
hinsichtlich der Schüler an anderen land- und 
forstwirtschaftlichen Schulen, 

3. Artikel 10 Abs. 1 Z 12 B-VG hinsichtlich der 
Schüler an Schulen für den medizinisch -
technischen Fachdienst und an Bundeshebam
menlehranstalten und 

4. Artikel 14 Abs. 1 B-VG hinsichtlich der 
,Schüler an den übrigen Schulen. 

Zum Aufwand für die Schul- und Heimbeihilfen 
sowie die besondere Schulbeihilfe ist festzustellen: 

1. Die Entwicklung der Ausgaben in diesem 
Bereich seit dem Jahr 1990 stellt sich wie folgt dar: 

1990: 454 Millionen Schilling, 
1991: 610 Millionen Schilling 

(Die besondere Höhe ergibt sich durch 
die Auswirkung der oben erwähnten 
Beihilfenanpassung durch die Novelle 
BGBI. Nr. 468/1990, wobei wegen der 
späten Erlassung der Novelle die Aus-

zahlung der neuen Beihilfen sich im 
wesentlichen auf das Jahr 1991 ver
schoben hat.) 

1992: 553 Millionen Schilling 
1993: 497 Millionen Schilling 
1994: 457 Millionen Schilling 

(Schätzung ohne Novelle) 
1995: 425 Millionen Schilling 

(Schätzung ohne Novelle). 

2. Bei der geplanten Gesetzesnovelle ergibt sich 
nach Durchrechnung des Ausgangsdatenmaterials 
voraussichtlich eine Kostensteigerung von 10,15%. 
Die durchschnittliche Beihilfenhöhe würde sich 
demnach von 13 740 S (aus periodischer Liste 
1992/93) auf 15 134 S erhöhen. 

Unter Bedachtnahme auf die Zuwachsraten an 
Beihilfenbeziehern nach den letzten Beihilfener
höhungen ergibt sich, daß eine Zunahme gegen
über dem Schuljahr 1993/94 'von ca. plus 6% als 
Maximalwert angenommen werden kann, wonach 
mit 36.000 Beihilfenbeziehern zu rechnen wäre. Bei 
einer Durchschnittsbeihilfe von 15 134 S ergibt sich 
ein. Gesamtbetrag von 544 824 000 S. Dazu 
kommen noch die nicht EDV -mäßig verrechneten 
Beihilfen (besondere Schulbeihilfen und Ergebnisse 
aus Rechtsmittelverfahren von 55 Millionen Schil
ling). 

Sohin ist mit einem Gesamtaufwand von jährlich 
600 Millionen Schilling nach der Novelle zu 
rechnen; dies ist im Jahre 1995 gegenüber dem 
ohne Novelle geschätzten Aufwand ein Mehrauf
warid von rund 175 Millionen Schilling. 

Besonderer Teil 

Zu Z 1 (§ 1 Abs. 7): 

Durch die Anfügung der Z 3 wird eine Über
einstimmung mit § 4 Abs. 3 des Studienförderungs
gesetzes, BGBI. Nr. 305/1992, hinsichtlich der 
Flüchtlinge erreicht; eine unterschiedliche Behand
lung wäre nicht gerechtfertigt. Insoweit bei 
anderen als durch § 1 Abs. 7 erfaßte Schüler 
nichtösterreichischer Staatsbürgerschaft durch den 
Schulbesuch Härten entstehen könnten, gibt § 20 a 
die Möglichkeit, außerordentliche Unterstützungen 
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6 1593 der Beilagen 

zu gewähren; eine generelle Lösung im Rahmen 
der Anspruchsberechtigung würde wegen der 
Undifferenziertheit zu Problemen führen. 

Zu Z 2, 6, 8 und 11 (§ 3 Abs. 1 bis 3, § 7, § 9 
Abs. 4, § 11 Abs. 5): 

Im Rahmen der Steuerreform 1993 erfolgt ab 
1994 keine Veranlagung zur Vermögenssteuer 
mehr, da die Vermögenssteuer entfällt. Daher ist 
es den Schülerbeihilfenbehörden in Hinkunft bei 
der Bedürftigkeitsfeststellung nicht mehr möglich, 
auf einer finanzbehördlich erfolgten Veranlagung 
.zur Vermögenssteuer in ihrem Verfahren aufzu
bauen. Eine eigenständige Regelung hinsichtlich 
der Vermögensfeststellung mit entsprechenden 
Freibeträgen und sonstigen Berücksichtigungen 
der sozialen Situation würde umfangreiche Rege
lungen im Schülerbeihilfengesetz erfordern. Dazu 
kommt, daß eine entsprechende Durchführung mit 
dem zur Verfügung stehenden Personal nicht 
möglich ist. Sohin müssen als Folgerung der 
Steuerreform 1993 die auf das Vermögen Bezug 
nehmenden Bestimmungen im Schülerbeihilfenge
setz entfallen, soweit nicht das Vermögen im 
Zusammenhang mit der Einkommensfeststellung 
steht, wo entsprechende Grundlagen den Schüler
beihilfenbehörden zur Verfügung stehen (vgl. § 6 
Z 1 und 2 des Schülerbeihilfengesetzes). 

Zu Z 2 (§ 3 Abs. 3): 

Die Neugestaltung der Nachweise für die 
Einkommen ist ebenfalls durch das Steuerreform
gesetz 1993 bedingt. Die künftig mögliche 
Veranlagung auch von Arbeitnehmern wird 
(anstelle des Jahresausgleichsbescheides) mit dem 
Veranlagungs bescheid eine zuverlässige Grundlage 
der Einkommensbewertung . liefern. Es sind weiter
hin auch sämtliche Lohnzettel heranzuziehen, 
wenn über das vorangegangene Kalenderjahr ein 
solcher Bescheid nicht vorliegt. 

(§ 3 Abs. 4 bis 6): 

Die Änderung des derzeitigen Abs. 3 (nunmehr 
Abs. 4 und 5) soll vorgenommen werden, weil es 
schwierig zu begründen ist, daß andere- ebenso 
folgenschwere - Gründe, als derzeit im Abs. 3 
umschrieben sind, nicht berücksichtigt werden. Es 
sollen daher alle Gründe ausreichen, die zu einer 
erheblichen Verminderung des Einkommens im 
laufenden Jahr gegenüber dem Vorjahi-eseinkom
men führen. Daher soll nicht mehr auf den Grund, 
sondern nur auf die Auswirkung abgestellt werden. 

Durch die Formulierung des Abs. 6 soll klarer 
zum Ausdruck gebracht werden, daß sämtliche 
Einkommen, die jemand als berufstätiger Schüler 
bezogen hat, für die Beurteilung der sozialen 
Bedürftigkeit keine Rolle spielen, sofern er die 

Berufstätigkeit aus schulischen Gründen aufgege
ben hat. Neben Einkommen aus Berufstätigkeit 
kann dies zB auch sein: 

Karenzgeld, Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, 
Sonderunterstützungen. 

Ferner ist auch sicherzustellen, daß eme 
derartige Berücksichtigung nur dann stattfindet, 
wenn kein Einkommen während des Bezugs der 
Schülerbeihilfe bezogen wird. 

Auf Grund der Steuerreform 1993 werden auch 
die Lohnsteuerkarten wegfallen. Die Bestimmung 
betreffend die Aufbewahrung der Lohnsteuerkarte 
ist damit gegenstandslos. 

Zu Z 3 (§ 4 Abs. 2): 

Da mit dem Steuerreformgesetz 1993 auch bei 
lohnsteuerpflichtigen Einkünften eine Veranlagung 
des Einkommens durch den Steuerbescheid 
erfolgen kann, muß bei der Ersetzung zurück
liegender lohnsteuerpflichtiger Einkünfte durch die 
aktuellen lohnsteuerpflichtigen Einkünfte auf diese 
Möglichkeit abgestellt werden. 

Zu Z 4 (§ 5 Z 2): 

Die Streichung des Verweises auf § 9 EStG 1988 
ist durch den Entfall der dort geregelten steuer
lichen Begünstigung der Investitionsrücklage für 
Einkommen ab 1994 auf Grund des Steuerreform
gesetzes 1993 bedingt. Die Hinzurechnung der 
nunmehr in § 9 EStG 1988 verankerten Rück
stellungen würde zu einem systemwidrigen Ergeb
nis führen, da die Rückstellungen zuvor nicht vom 
Einkommen abgezogen wurden. 

Zu Z 5 (§ 6): 

Das Steuerreformgesetz 1993 sieht nunmehr 
auch eine Pauschalierung von Einkünften aus 
selbständiger Arbeit (insbesondere freiberufliche 
Tätigkeit) vor, sodaß auch dafür ein entsprechen
der Pauschalierungsausgleich zur Bewertung der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit im Hinblick auf 
Unterhaltsleistungen vorzunehmen ist. 

Zu Z 7 (§ 9 Abs. 1): 

Der derzeitige Grundbetrag für die Berechnung 
der Schulbeihilfe von 11 900 S soll auf 12 500 S 
erhöht werden, damit gemeinsam mit den Ver
besserungen im Bereich des § 12 das im all
gemeinen Teil der Erläuterungen umschriebene 
Ziel erreicht wird. 

Zu Z 9 (§ 10): 

Aus Anlaß der Anpassungen der Beihilfen an die 
nunmehr bestehenden Gegebenheiten soll auch eine 
Vereinfachung der V ollziehbarkeit erreicht wer
den, um eine raschere Auszahlung dieser Beihilfen 
in der endgültigen Höhe im Interesse der 
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Beihilfenbezieher zu erreichen. Außerdem ermög
lichte die bisherige Regelung bei entsprechender 
Gestaltung des Lohnverhältnisses knapp vor der 
AntragsteIlung und vorübergehender Auflösung des 
Dienstverhältnisses eine wesentliche Erhöhung der 
Einkünfte während der Vorbereitungszeit auf die 
Reifeprüfung, was zu Ungerechtigkeiten gegenüber 
sonstigen Beziehern der besonderen Schulbeihilfe 
geführt hat. Bei der Neuregelung .wurde auch 
berücksichtigt, daß die meisten Bezieher der 
besonderen Schulbeihilfe den Höchstbetrag erhiel
ten. 

Die Neuregelung legt die besondere Schulbei
hilfe im Abs. 1 ohne Bezugnahme auf das 
vorhergehende Einkommen generell fest. Durch 
die überdurchschnittliche Erhöhung dieser Beihilfe 
erscheint es gerechtfertigt, auf die bisherige 
Sonderregelung des § 10 Abs. 3 (Beiträge für 
freiwillige Weiterversicherung in der Kranken
und/ oder Pensionsversicherung) zu verzichten, 
womit ein erhöhtes Maß von Verwaltungsökono

. mie erreicht wird. Außerdem erfolgte oftmals in 
unnötiger Weise eine Weiterversicherung zu einem 
höheren Betrag, da dieser ohnedies durch die 
besondere Schulbeihilfe refundiert wurde. 

Zu Z 10, 12 bis 15 (§ 11 Abs. 2, § 12 Abs. 2 bis 5): 

Durch diese Änderungen erfolgen Betragsanhe
bungen. Im übrigen wird auf die Ausführung zu 
Z 7 verwiesen. 

Zu Z 16 (§ 12 Abs. 6): 

Zur Beibehaltung des seinerzeit als bedürftig 
angesehenen Bezieherkreises bedarf es im Zusam
menhang mit der Lebenskostenentwicklung auch 
einer Anhebung der Einkommensgrenzen betref
fend die zumutbare Unterhaltsleistung. Bei dieser 
Anhebung ist auch zu berücksichtigen, daß der 
Wegfall des derzeit im § 12 Abs. 10 Z 1 genannten 

Betrages von 10000 S im § 12 Abs. 6 ausgeglichen 
werden muß. 

Zu Z 17 (§ 12 Abs. 8 bis 10): 

Durch diese Anderungen erfolgen Betragsanhe
bungen. Im übrigen wird auf die Ausführung zu 
Z 7 verwiesen. 

Zu Z 18 (§ 12 Abs. 11): 

Diese Bestimmung (Kürzung der Schul- und 
Heimbeihilfe, sofern eine Zuwendung eines 
Stipendiums oder Schülerbeihilfe .von anderer 
Seite erfolgt) wurde aufgehoben, da diese auch 
im Studienförderungsgesetz 1992 nicht mehr 
enthalten ist. Sie entsprach der Regelung des § 13 
Abs. 11 des Studienförderungsgesetzes 1983. 

Zu Z 19 (§ 18 Abs. 2 und 3): 

Derzeit sieht das Schülerbeihilfengesetz vor, daß 
die Beihilfen gemäß §§ 9 und 11 nur im halben 
Ausmaße gebühren, wenn der Schulbesuch wäh
rend der ersten Hälfte des betreffenden Schuljahres 
beendet wird; im übrigen gebührt die Beihilfe 
jedoch in voller Höhe. Diese pauschalmäßige 
Regelung führt zu einer schwer zu begründenden 
Ungerechtigkeit. Daher ist nunmehr eine monats
weise Aliquotierung vorgesehen. 

Zu Z 20 (§ 24 a): 

Die Steuerreform wirkt sich erst auf Einkommen 
ab 1994 aus. Da auch Einkommen aus vorherge
henden Jahren als Bemessungsgrundlage zu 
berücksichtigen sind, bedarf es der hier vorgese
henen Übergangsbestimmung. 

Zu Z 21 (§ 26 Abs. 2 und 3): 

Die Neuregelungen der im Entwurf vorliegenden 
Novelle sollen ab dem Schuljahr 1994/95 gelten. 
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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung: 

§ 1. ... 

(7) Österreichischen Staatsbürgern sind hinsichtlich der Gewährung von 
Beihilfen nach diesem Bundesgesetz gleichgestellt: 

1. Staatsbürger von Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) mit Wohnsitz in Österreich sowie deren Kinder, 
soweit es sich aus diesem übereinkommen ergibt, und 

2. nicht vom Anwendungsbereich der Z 1 t;rfaßte Schüler, wenn deren Eltern 
in Österreich durch wenigstens fünf Jahre einkommensteuerpflichtig waren 
und in Österreich den Mittelpunkt ihrer Lebensbeziehungen hatten. 

Beurteilung der Bedürftigkeit 

§ 3. (1) Für die Beurteilung der Bedürftigkeit sind Einkommen, Vermögen 
und Familienstand im Sinne dieses Bundesgesetzes maßgebend. Für die 
Nachweise im Sinne der Abs. 2 und 3 und den Familienstand ist der Zeitpunkt 
der AntragsteIlung maßgebend. 

(2) Das Einkommen im Sinne dieses Bundesgesetzes ist bei Personen, 
1 .. die zur Einkommensteuer veranlagt werden, durch die Vorlage des 

Einkommensteuerbescheides über das zuletzt veranlagte Kalenderjahr; 
2. die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit beziehen, durch die Vorlage 

des Bescheides über den Jahresausgleich über das letztvergangene 
Kalenderjahr oder, sofern dieser nicht vorliegt, durch die Vorlage der 
Lohnbestätigung(en) über das letztvergangene Kalenderjahr; 

3. deren Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft nach Durchschnittssätzen 
gemäß § 17 des Einkommensteuergesetzes 1988, BGBI. Nr. 400, ermittelt 
werden, durch Vorlage des zuletzt ergangenen Einheitswertbescheides ; 

4. die steuerfreie Bezüge gemäß § 5 Z 1 beziehen, durch eine Bestätigung der 
in Betracht kommenden bezugsliquidierenden Stelle(n) nachzuweisen. 
über Sonderausgaben, allfällige weitere steuerfreie Einkünfte sowie 
Beträge gemäß § 5 Z 2 sowie ausländische Einkünfte ist eine Erklärung 
abzugeben. Es können, insbesondere bei ausländischen Einkünften, auch 
andere Nachweise über das Einkommen oder Teile desselben gefordert 
werden. 

Vorgeschlagene Fassung: 

§ 1. ... 

(7) Österreichischen Staatsbürgern sind hinsichtlich der Gewährung von 
Beihilfen nach diesem Bundesgesetz gleichgestellt: 

1. Staatsbürger von Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) mit Wohnsitz in Österreich sowie deren Kinder, 
soweit es sich aus diesem übereinkommen ergibt, 

2. nicht vom Anwendungsbereich der ZIerfaßte Schüler, wenn deren Eltern 
in Österreich durch wenigstens fünf Jahre einkommensteuerpflichtig waren 
und in Österreich den Mittelpunkt ihrer Lebensbeziehungen hatten und 

3. Flüchtlinge im Sinne des Artikels 1 des Abkommens über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBI. Nr 55/1955. 

Beurteilung der Bedürftigkeit 

§ 3. (1) Maßgebend für die Bedürftigkeit im Sinne dieses Bundesgesetzes sind 
1. Einkommen 
2. Familienstand und 
3. Familiengröße 

des Schülers, seiner Eltern und seines Ehegatten. 

.(2) Für die Beurteilung von Einkommen, Familienstand und Familiengröße ist 
der Zeitpunkt der AntragsteIlung entscheidend. 
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Geltende Fassung: 

Der Nachweis des Vermögens der zu~ Vermögensteuer veranlagten Personen ist 
durch Vorlage des zuletzt zugestellten Steuerbescheides zu erbringen. Personen, 
die im Inland im Sinne des Vermögeristeuergesetzes 1954, BGBI. Nr. 192, nicht 
oder nur beschränkt vermägensteuerpflichtig sind, haben das ausländische 
Vermögen der Höhe nach zu erklären. 

(3) Abweichend von den Abs. 1 und 2 ist für die Beurteilung der Bedürftigkeit 
das zu erwartende Jahreseinkommen heranzuziehen, wenn nach Ablauf des 
gemäß Abs. 2 maßgebenden Kalenderjahres durch eine schwere Erkrankung, 
die Pensionierung (Berentung) eines leiblichen Elternteiles (Wahlelternteiles) 
wegen Krankhe.it, Unfall oder Erreichung der Altersgrenze oder durch 
Arbeitslosigkeit voraussichtlich eine länger währende Verminderung des 
Einkommens eintreten wird. Das Jahreseinkommen ist aus dem nach der 
schweren Erkrankung (der Pensionierung usw.) zu erwartenden Einkommen zu 
schätzen. Bei Ableben eines Eltern(Wahleltern)teiles ist, sofern dessen 
Einkommen zur Beurteilung der Bedürftigkeit heranzuziehen gewesen wäre, 
das Einkommen aller zur Beurteilung der Bedürftigkeit maßgeblichen Personen 
zu schätzen. 

(4) Das Einkommen eines Schülers, der seine Berufstätigkeit zur Aufnahme 
oder Intensivierung des Schulbesuches aufgegeben hat, ist zur Beurteilung der 
Bedürftigkeit nicht heranzuziehen. Bei Aufgabe der Berufstätigkeit sind die 
Lohnsteuerkarten beim Schülerbeihilfenakt zu verwahren. 

(5) Die Bestimmungen der Abs. 3 und 4 sind sinngemäß anzuwenden, wenn 
eines der dort erwähnten Ereignisse auf den Ehepartner des Schülers zutrifft 
oder wenn der Ehepartner eine Schule besucht. 

Vorgeschlagene Fassung: 

(3) Das Einkommen im Sinne dieses Bundesgesetzes ist wie folgt 
nachzuweisen: 

1. grundsätzlich durch die Vorlage des, Einkommensteuerbescheides über das 
zuletzt veranlagte Kalenderjahr, 

2. bei lohnsteuerpflichtigen Einkünften auch durch die Vorlage sämtlicher 
Lohnzettel über das letztvergangene Kalenderjahr, 

3. bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, die nach Durchschnittssät
zen (§ 17 EStG 1988) ermittelt werden, auch durch die Vorlage des 
zuletzt ergangenen Einheitswertbescheides, 

4. bei steuerfreien Bezügen gemäß § 5 Z 1 und 3 durch eine Bestätigung der 
bezugsliquidierenden Stelle über die Bezüge im letztvergangenen 
Kalenderjahr. 

über Sonderausgaben, allfällige steuerfreie Bezüge, Beträge gemäß § 5 Z 2 
sowie ausländische Einkünfte ist eine Erklärung abzugeben. Es können, 
insbesondere bei ausländischen Einkünften, auch andere Nachweise über das 
Einkommen oder Teile desselben gefordert werden. 

(4) Das im Kalenderjahr der AntragsteIlung zu erwartende Jahreseinkommen 
ist für die Beurteilung der Bedürftigkeit zu schätzen, wenn es voraussichtlich 
eine mindestens ein Jahr dauernde Verminderung um. mindestens 10 Prozent 
gegenüber dem gemäß Abs. 3 zu berücksichtigenden Einkommen erfährt. Eine 
Schätzung ist nicht zulässig bei Einkommensschwankungen infolge von 
Zahlungen gemäß den §§ 67 und 68 EStG 1988 oder bei saisonal bedingten 
Einkommensschwankungen. 

(5) Bei Ableben eines Elternteils, dessen Einkommen zur Beurteilung der 
Bedürftigkeit heranzuziehen gewesen wäre, ist das zu erwartende Einkommen 
aller für die Beurteilung maßgeblichen Personen zu schätzen. Diese Schätzung 
hat die infolge des Todesfalles anfallenden, regelmäßig wiederkehrenden 
Einkünfte zum Zeitpunkt der AntragsteIlung, umgerechnet auf ein Kalenderjahr, 
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Geltende Fassung: 

§ 4 .... 

. (2) Sind im Einkommen Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit enthalten, so 
sind bei der Ermittlung des Einkommens nach Abs. 1 die Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit anzusetzen, die in dem der AntragsteIlung vorange
gangenen Kalenderjahr zugeflossen sind. Eine Hinzurechnung derartiger 
Einkünfte hat auch dann zu erfolgen, wenn zwar nicht im zuletzt 
veranlagten, jedoch in dem der AntragsteIlung vorangegangenen Kalenderjahr 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit zugeflossen sind. 

§ 5 .... 
2. die Beträge nach den §§ 9, 10, 12, 18 Abs. 1 Z 4, Abs. 6 und 7, 24 Abs. 4, 

27 Abs. 3, 31 Abs. 3, 36, 41 Abs. 3, 112 Z 5, Z 7 und Z 8 EStG 1988, 
soweit sie bei der Ermittlung des Einkommens abgezogen wurden; 

Pauschalierungsausgleich 

§ 6. Werden Gewinne nicht nach Führung ordnungsmäßiger Bücher oder 
Aufzeichnungen, sondern nach Durchschnittssätzen (§ 17 EStG 1988) ermittelt, 
sind diese Einkünfte zu erhöhen. Die Erhöhung beträgt 

1. bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft 10% des Einheitswertes des 
land- und forstwirtschaftlichen Vermögens, 

2. bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, für die keine Veranlagung 
erfolgt, weitere 10% des Einheitswertes des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens, ! 

3. bei Einkünften aus Gewerbebetrieb 10% dieser Einkünfte. 

Vorgeschlagene Fassung: 

(6) Einkünfte aus Erwerbstätigkeit eines Schülers sowie seines Ehegatten sind 
zur Beurteilung der Bedürftigkeit nicht heranzuziehen, wenn vor der ersten 
Zuerkennung von Schulbeihilfe die Berufstätigkeit zur Aufnahme oder 
Intensivierung des Schulbesuches für mindestens ein Jahr aufgegeben wurde. 
Steuerfreie Einkünfte gemäß § 5 Z 1 und 3 sind zur Beurteilung der 
Bedürftigkeit nicht heranzuziehen, wenn ab der Zuerkennung von Schulbeihilfe 
mindestens ein Jahr, abgesehen von Kapitalerträgen im Sinne des § 97 Abs. 1 
und 2 EStG 1988 bis zu einem Höchstbetrag von 5 000 S, kein Einkommen 
mehr bezogen wird. 

§ 4 .... 

(2) Sind im Einkommen lohnsteuerpflichtige Einkünfte enthalten, so sind bei 
der Ermittlung des Einkommens nach Abs. 1 jene lohnsteuerpflichtigen 
Einkünfte anzusetzen, die in dem der AntragsteIlung vorangegangenen 
Kalenderjahr zugeflossen sind. Eine Hinzurechnung derartiger Einkünfte hat 
auch dann zu erfolgen, wenn zwar nicht im zuletzt veranlagten, jedoch in dem 
der AntragsteIlung vorangegangenen Kalenderjahr lohnsteuerpflichtige Ein
künfte zugeflossen sind. Dies gilt sinngemäß auch für steuerfreie Bezüge gemäß 
§ 5 Z 1 und 3. 

§ 5 .... 
2. die Beträge nach den §§ 10, 12, 18 Abs. 1 Z 4, Abs. 6 und 7, 24 Abs. 4,27 

Abs. 3,31 Abs. 3, 36, 41 Abs. 3,112 Z 5, Z 7 und Z 8 EStG 1988, soweit 
sie bei der Ermittlung des Einkommens abgezogen wurden; 

Pauschalierungsausgleich 

§ 6. Gewinne, die nach Durchschnittssätzen (§ 17 EStG 1988) ermittelt 
werden, sind zu erhöhen. Die Erhöhung beträgt . 

1. bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft 10% des Einheitswertes des 
land- und forstwirtschaftlichen Vermöge~s, 

2. bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, für die keine Veranlagung 
erfolgt, weitere 10% des Einheitswertes des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens, 

3. bei Einkünften aus selbständiger Arbeit oder Gewerbebetrieb 10% dieser 
Einkünfte. 
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Geltende Fassung: 

Vermögen 

§ 7. (1 ) Vermögen im Sinne dieses Bundesgesetzes ist bei unbeschränkt 
Vermögensteuerpflichtigen (§ 1 Abs. 1 Z 1 Vermögensteuergesetz 1954) das 
steuerpflichtige Vermögen im Sinne des § 7 Z 1 lit. a des Vermögensteuerge
setzes 1954. Bei beschränkt Vermögen steuerpflichtigen sowie bei Personen, die 
im Inland nicht vermögensteuerpflichtig sind, ist vom Inla~dsvermögen 
zuzüglich des Wertes des erklärten ausländischen Vermögens auszugehen. 

(2) Wird das Vermögen im Sinne des Abs. 1 für den in § 9 Abs. 4 Z 1 und 
§ 11 Abs. 5 Z 1 umschriebenen Personenkreis nicht nachgewiesen beziehungs
weise nicht glaubhaft gemacht, ist das Vermögen unter sinngemäßer 
Anwendung des § 184 der Bundesabgabenordnung zu schätzen. 

§ 9. (1) Bei der Berechnung der Schulbeihilfe ist von einem jährlichen 
Grundbetrag von 11 900 Sauszugehen. 

§ 9 ... 

(4) Ein Anspruch auf Schulbeihilfe besteht nicht, wenn 
1. das Vermögen im Sinne des § 7 der leiblichen Eltern (Wahleltern) und des 

Schülers sowie dessen Ehegatten zusammen 400 000 S übersteigt oder 
2. das Vermögen gemäß Z 1 200 000 S übersteigt und die gemäß Abs. 1 und 

2 ermittelte Schulbeihilfe nicht wenigstens die Hälfte des Grundbetrages 
der Schulbeihilfe gemäß Abs. 1 zuzüglich allfälliger Erhöhungsbeträge 
gemäß § 12 Abs. 2 bis 4 erreicht. 

Hiebei· ist im Falle des § 12 Abs. 7 nur vom Vermögen jenes Elternteils 
(Wahlelternteils) auszugehen, dessen Einkommen gemäß § 12 Abs. 6 zu 
berücksichtigen ist. 

Besondere Schulbeihilfe für Schüler höherer Schulen für Berufstätige. im 
Prüfungs stadium 

§ 10. (1) Österreichische Staatsbürger, die eine höhere Schule für Berufstätige 
besuchen und sich zum Zweck der Vorbereitung auf die Reifeprüfung gegen 
Entfall der Bezüge beurlauben lassen oder ihre Berufstätigkeit nachweislich 
einstellen, haben - unabhängig von den im § 2 festgesetzten Voraussetzungen 
- für die der mündlichen Reifeprüfung unmittelbar vorangehenden sechs 
Monate, während derer sie daher die Berufstätigkeit nicht ausüben, für jeden 
dieser sechs Monate Anspruch auf eine Schulbeihilfe in folgender Höhe: 

Vorgeschlagene Fassung: 

§ 7 entfällt. 

§ 9. (1) Bei der Berechnung der Höhe der Schulbeihilfe ist von emem 
jährlichen Grundbetrag von 12 500 Sauszugehen. 

§ 9 Abs. 4 entfällt. 

Besondere Schulbeihilfe für Schüler höherer Schulen für Berufstätige im 
Prüfungsstadium 

§ 10. (1) Österreichische Staatsbürger, die eine höhere Schule für Berufstätige 
besuchen und sich zum Zweck der Vorbereitung auf die Reifeprüfung gegen 
Entfall der Bezüge beurlauben lassen oder ihre Berufstätigkeit nachweislich 
einstellen, haben - unabhä.ngig von den im § 2 festgesetzten Voraussetzungen 
- für die der mündlichen Reifeprüfung unmittelbar vorangehenden sechs 
Monate, während derer sie daher keine Berufstätigkeit ausüben, für jeden 
einzelnen dieser sechs Monate Anspruch auf eine besondere Schulbeihilfe in der 
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Geltende Fassung: 

1. bei ausschließlich nichtselbständigem Einkommen in der Höhe des letzten 
Monatsbezuges, 

2. in den übrigen Fällen in der Höhe eines Vierzehntels des Einkommens laut 
letztem zugestellten Einkommensteuerbescheid, in beiden Fällen im Sinne 
des § 5 und ohne Familienbeihilfen sowie im Höchstausmaß von 6 200 S. 
Die Berechnung nach Wochen ist zulässig, wobei 4,3 Wochen als Monat 
zählen. 

(2) Der Höchstbetrag der besonderen Schulbeihilfe gemäß Abs. 1 erhöht sich 
bei verheirateten Schülern, wenn der Ehepartner nicht berufstätig ist, um 
3 200 S, ferner für jedes Kind, für das der Schüler kraft Gesetzes Unterhalt 
leistet, um 1 070 S. 

(3) Die besondere Schulbeihilfe gemäß Abs. 1 und 2 erhöht sich im Falle einer 
freiwilligen Weiterversicherung in der Kranken- und Pensionsversicherung um 
den hiefür geleisteten Beitrag für die Dauer des Anspruches gemäß Abs. 1 und 
2, insoweit der Beitrag nicht für eine höhere Bemessungsgrundlage geleistet 
wird, als es der Höhe des letzten Monatsbezuges entspricht. 

(4) Die besondere Schulb~ihilfe gemäß Abs. 1 bis 3 ist auf Antrag in 
Teilbeträgen zu gewähren, sofern die Prüfungsvorschrift die Ablegung der 
mündlichen Reifeprüfung in Teilen zu verschiedenen Terminen vorsieht. 

(5) Auf die nach den Abs. 1 und 2 zustehende besondere Schulbeihilfe ist ein 
für den gleichen Monat allenfalls zustehender Anspruch auf Schulbeihilfe gemäß 
§ 9 anzurechnen. 

(6) Erhält der Schüler eine Leistung auf Grund des Arbeitsmarktförderungs
gesetzes oder des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977, so darf die Beihilfe 
gemäß Abs. 1 und 2 die Differenz zwischen der Leistung nach diesen Gesetzen 
und dem der Berechnung der Beihilfe gemäß Abs. 1 zugrundezulegenden 
Einkommen nicht übersteigen. 

(7) Die besondere Schulbeihilfe gebührt nicht, sofern das Vermögen im Sinne 
des § 7 dieses Bundesgesetzes des Schülers, bei verheirateten Schülern dessen 
und des Ehepartners Vermögen, 400 000 S übersteigt. 

Vorgeschlagene Fassung: 

Höhe von 7 500 S monatlich. Der monatliche Betrag erhöht sich bei 
verheirateten Schülern, wenn der Ehepartner keine Einkünfte im Sinne dieses 
Bundesgesetzes bezieht, um 3 500 S, ferner für jedes Kind, für das der Schüler 
kraft Gesetzes Unterhalt leistet, um 1 200 S. ' 

(2) Die Berechnung der besonderen Schulbeihilfe nach Wochen ist zulässig, 
wobei 4,3 Wochen als Monat zählen. 

(3) Die besondere Schulbeihilfe ist auf Antrag in Teilbeträgen zu gewähren, 
sofern die Prüfungsvorschrift die Ablegung der mündlichen Reifeprüfung in 
Teilen zu verschiedenen Terminen vorsieht. 

(4) Auf die nach Abs. 1 zustehende besondere Schulbeihilfe ist ein für den 
gleichen Monat allenfalls zustehender Anspruch auf Schulbeihilfe gemäß § 9 
anzurechnen. 

(5) Erhält der Schüler eine Leistung auf Grund des Arbeitsmarktförderungs
gesetzes oder des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977, so vermindert sich die 
besondere Schulbeihilfe um jenen Betrag, der sich durch den Abzug der Hälfte 
der nach Abs. 1 zustehenden besonderen Schulbeihilfe von den Leistungen auf 
Grund des Arbeitsmarktförderungsgesetzes oder des Arbeitslosenversicherungs
gesetzes 1977 für den selben Zeitraum ergibt. 
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Geltende Fassung: 

§ 11. ... 

(2) Bei der Berechnung der Höhe der Heimbeihilfe ist von einem jährlichen 
Grundbetrag von 14 000 Sauszugehen. 

§ 11. ... 

(5) Ein Anspruch auf Heimbeihilfe besteht nicht, sofern 
1. das Vermögen im Sinne des § 7 der leiblichen Eltern (Wahleltern) und des 

Schülers sowie dessen Ehegatten zusammen 400 000 S übersteigt oder 
2. das Vermögen gemäß Z 1 200 000 S übersteigt und die gemäß Abs. 2 und 

3 ermittelte Heimbeihilfe nicht wenigstens die Hälfte des Grundbetrages 
der Heimbeihilfe gemäß Abs. 2 zuzüglich allfälliger Erhöhungsbeträge 
gemäß § 12 Abs. 2 bis 4 erreicht. 

Hiebei ist im Falle des § 12 Abs. 7 nur vom Vermögen jenes Elternteiles 
(Wahlelternteils) auszugehen, dessen Einkommen gemäß § 12 Abs. 6 zu 
berücksichtigen ist. 

§ 12 .... 

(2) ... Die Grundbeträge für die Schul- und Heimbeihilfe erhöhen sich um 
insgesamt 11 400 S, wenn ... 

(3) Die Grundbeträge für die Schul- und Heimbeihilfe erhöhen sich weiters 
um insgesamt 12 700 S, sofern es sich beim Schüler um ein erheblich behindertes 
Kind im Sinne des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBI. Nr 376, 
handelt. 

(4) Die Grundbeträge für die Schul- und Heimbeihilfe erhöhen sich weiters 
um insgesamt 3 400 S, wenn der Schüler die für die Beurteilung des günstigen 
Schulerfolges gemäß § 8 maßgebende Schulstufe mit Auszeichnung im Sinne der 
Vorschriften über die Leistungsbeurteilung für eine Schulstufe abgeschlossen 
hat .... 

(5) Die Grundbeträge für die Schul- und Heimbeihilfe vermindern sich um 
1. die gemäß Abs. 6 zu errechnende zumutbare Unterhalts leistung der 

leiblichen Eltern (Wahleltern), sofern nicht Abs. 2 Z 2 oder 3 anzuwenden 
ist; 

2. die 20 000 S übersteigende Hälfte 
a) der Bemessungsgrundlage für ein eigenes Einkommen (einschließlich . 

Waisenpension) des Schülers und/oder 

Vorgeschlagene Fassung: 

§ 11. ... 

(2) Bei der Berechnung der Höhe der Heimbeihilfe ist von einem jährlichen 
Grundbetrag von 15 000 Sauszugehen. 

§ 11 Abs. 5 entfällt. 

§ 12 . ... 

(2) ... Die Grundbeträge für die Schul- und Heimbeihilfe erhöhen sich um 
insgesamt 13 000 S, wenn ... 

(3) Die Grundbeträge für die Schul- und Heimbeihilfe erhöhen sich weiters 
um insgesamt 14 000 S, sofern es sich beim Schüler um ein erheblich behindertes 
Kind im Sinne des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBI. Nr 376, 
handelt. 

, (4) Die Grundbeträge für die Schul- und Heimbeihilfe erhöhen sich weiters 
um insgesamt 3 800 S, wenn der Schüler die für die Beurteilung des günstigen 
Schulerfolges gemäß § 8 maßgebende Schulstufe mit Auszeichnung im Sinne der 
Vorschriften über die Leistungsbeurteilung für eine Schulstufe abgeschlossen 
hat .... 

(5) Die Grundbeträge für die Schul- und Heimbeihilfe vermindern sich um 
1. die gemäß Abs. 6 zu errechnendezumutbare Unterhaltsleistung der, 

leiblichen Eltern (Wahleltern), sofern nicht Abs. 2 Z 2 oder 3 anzuwenden 
ist; 

2. die 23 000 S übersteigende Hälfte 
a) der Bemessungsgrundlage für ein eigenes Einkommen (einschließlich 

Waisenpension) des Schülers und/oder 
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Geltende Fassung: 

b) der auf Grund eines Exekutionstitels gemäß Abs. 7 bestimmten 
Unterhaltsleistung oder der tatsächlichen Unterhaltsleistung unter 
Bedachtnahme auf Unterhaltsvorschüsse, die der Schüler erlangt hat 
oder erlangen könnte (§§ 3 ff. des Unterhaltsvorschußgesetzes, BGBI. 
Nr. 250/1976); . 

3. die gemäß Abs. 8 zu errechnende zumutbare Unterhaltsleistung des 
Ehegatten des Schülers. 

(6) Die zumutbare Unterhaltsleistung der leiblichen Eltern (Wahleltern) 
beträgt: 

für die ersten 50 000 S 
für die weiteren 55 000 
für die weiteren 36 000 
für die weiteren Beträge ................................................................................... . 

der Bemessungsgrundlage ... . 

o vH 
20 vH 
25 vH 
35 vH 

(8) Als zumutbare Unterhaltsleistung des Ehegatten sind 30 vH des 44 000 S 
übersteigenden Teiles der Bemessungsgrundlage anzusehen. 

(9) Als jeweilige Bemessungsgrundlage ist das Einkommen der leiblichen 
Eltern (Wahleltern) des Schülers, sowie des Ehegatten des Schülers gemäß §§ 4 
bis 6 abzüglich nachstehender Absetzbeträge für die folgenden Personen, für die 
entweder der Schüler, einer seiner leiblichen Elternteile (Wahlelternteile) oder 
sein Ehegatte kraft Gesetzes Unterhalt leistet, anzusehen: 

1. für jede noch nicht schulpflichtige Person 24 000 S; 
2. für jede schulpflichtige Person bis einschließlich zur achten Schulstufe 

30000 S; 
3. für jede Person nach Absolvierung der achten Schulstufe mit Ausnahme 

der in Z 4 genannten 40 000 S; 
4. für jede Person, die nach Absolvierung der achten Schulstufe eine der im 

§ 1 genannten Schulen besucht, wenn die Voraussetzungen des § t" 1 Abs. 1 
zutreffen, sowie für jede Person, die eine der im § 3 des Studienförde
rungsgesetzes 1992 genannten Anstalten als ordentlicher Hörer 
(Studierender) besucht oder einem solchen gemäß §§ 4 und 5 des 
genannten Gesetzes gleichgestellt ist, 50 000 Sj 

5. für jedes erheblich behinderte Kind im Sinne des Familienlastenausgleichs
gesetzes 1967 weitere 20 000 S. 

Vorgeschlagene Fassung: 

b) der auf Grund eines Exekutionstitels gemäß Abs. 7 bestimmten 
Unterhaltsleistung oder der tatsächlichen Unterhaltsleistung unter 
Bedachtnahme auf Unterhaltsvorschüsse, die der Schüler erlangt hat 
oder erlangen könnte (§§ 3 ff. des Unterhaltsvorschußgesetzes, BGBI. 
Nr. 250/1976); 

3. die gemäß Abs. 8 zu errechnende zumutbare Unterhaltsleistung des 
Ehegatten des Schülers. 

(6) Die zumutbare Unterhaltsleistung der leiblichen Eltern (Wahleltern) beträgt 

bis zu 70 000 
für die nächsten 55 000 S (bis 125 000 S) 
für die nächsten 36 000 S (bis 161 000 S) 
über 161 000 S 

der Bemessungsgrundlage .... 

0% 
20% 
25% 
35% 

(8) Als zumutbare Unterhaltsleistung des Ehegatten sind 30% des 48 000 S 
übersteigenden Teiles der Bemessungsgrundlage anzusehen. 

(9) Als jeweilige Bemessungsgrundlage ist das Einkommen der leiblichen 
Eltern (Wahleltern) des Schülers, sowie des Ehegatten des Schülers gemäß §§ 4 
bis 6 abzüglich nachstehender Absetzbeträge für die folgenden Personen, für die 
entweder der Schüler, einer seiner leiblichen Elternteile (Wahlelternteile) oder 
sein Ehegatte kraft Gesetzes Unterhalt leistet, anzusehen: 

1. für jede noch nicht schulpflichtige Person 27 000 S; 
2. für jede schulpflichtige Person bis einschließlich zur 8. Schulstufe 

33 000 S; 
3. für jede Person nach Absolvierung der 8. Schulstufe mit Ausnahme der in 

Z 4 genannten 44 000 S; 
4. für jede Person, die nach Absolvierung der 8. Schulstufe eine der im § 1 

genannten Schulen besucht, wenn die Voraussetzungen des § 11 Abs. 1 
zutreffen, sowie für jede Person, die eine der im § 3 'des Studienförde
rungsgesetzes 1992 genannten Anstalten als ordentlicher Hörer 
(Studierender) besucht oder einem solchen gemäß §§ 4 und 5 des 
Studienförderungsgesetzes 1992 gleichgestellt ist, 55 000 S; 

5. für jedes erheblich behinderte Kind im Sinne des Familienlastenausgleichs
gesetzes 1967 weitere 22 000 S. 
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Geltende Fassung: 

Die Absetzbeträge vermindern sich um das 16 000 S übersteigende Einkommen 
dieser Person. Für den Schüler selbst steht nur dann ein Absetzbetrag in der 
Höhe von 16 000 S zu, wenn er zum Zeitpunkt der AntragsteIlung das 25. 
Lebensjahr überschritten hat und für ihn keine Familienbeihilfe gewährt wird. 
Für den zweiten Elternteil ist jedenfalls ein Absetzbetrag in der Höhe gemäß 
Z 3 zu berücksichtigen. Leben die Eltern (Wahleltern) nicht in Wohngemein
schaft und sind beide kraft Gesetzes unterhaltspflichtig, so vermindert jedenfalls 
die Hälfte der obigen Absetzbeträge das Einkommen jedes 
Eltern(Wahleltern)teiles. Diese Bestimmung findet im Falle des Abs. 7 bezüglich 
des zur Unterhaltsleistung Verpflichteten keine Anwendung. 

(10) Die Bemess~ngsgrundlage ist zu vermindern: 
1. sofern zur Berechnung Einkünfte aus dem Kalenderjahr 1989 und den 

Folgejahren herangezogen werden, beim Schüler, seinen Eltern und seinem 
Ehegatten um jeweils 10 000 S; 

2. bei den Eltern sowie dem Ehegatten des Schülers, 
a) sofern aus dem Kalenderjahr 1989 und den Folgejahren Einkünfte aus 

nichtselbständiger Arbeit im Sinne des § 25 Abs. 1 EStG 1988 zur 
Berechnung herangezogen werden, um jeweils weitere 20 000 S; 

b) sofern nur bei einem Elternteil Einkünfte im Sinne der lit. a 
herangezogen werden, bei diesem jedoch um weitere 28 000 S; 

3. beim Schüler, seinen Eltern und seinem Ehegatten, sofern ausschließlich 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit im Sinne des § 25 Abs. 1 EStG 
1988 zur Berechnung herangezogen werden, jeweils um weitere 15000 S. 

Die Absetzbeträge gemäß Z 2 und 3 dürfen jedoch die Summe der Einkünfte 
der jeweiligen Personen aus nichtselbständiger Arbeit im Sinne des § 25 Abs. 1 
EStG 1988 nicht überschreiten. ' 

§ 12 ... , 

(11) Erhält der Schüler neben der Schul- und Heimbeihilfe nach diesem 
Gesetz ein Stipendium oder eine Schülerbeihilfe von anderer Seite, so ist die 
Schul- und Heimbeihilfe nach diesem Gesetz soweit zu kürzen, daß die Summe 
der Zuwendungen ohne Anrechnung des Betrages gemäß Abs, 4 die für ihn 
höchstmögliche Schul- und Heimbeihilfe um nicht mehr als 15 000 S, bei Bezug 

Vorgeschlagene Fassung: 

Die Absetzbeträge vermindern sich um das 16 000 S übersteigende Einkommen 
dieser Person. Für den Schüler selbst steht kein Absetzbetrag zu. Für den 
zweiten Elternteil ist jedenfalls ein Absetzbetrag in der Höhe gemäß Z 3 zu 
berücksichtigen. Leben die Eltern (Wahleltern) nicht in Wohngemeinschaft und 
sind beide kraft Gesetzes unterhaltspflichtig, so vermindert jedenfalls die Hälfte 
der obigen Absetzbeträge das Einkommen jedes Eltern(Wahleltern)teiles. Diese 
Bestimmung findet im Falle des Abs. 7 bezüglich des zur Unterhaltsleistung 
Verpflichteten keine Anwendung. 

(10) Als Freibeträge sind zu berücksichtigen: 
1. bei den Eltern sowie dem Ehegatten des Schülers, 

a) wenn Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit im Sinne des § 25 Abs. 1 
EStG 1988 zur Berechnung herangezogen werden, jeweils 20 000 S; 

b) wenn nur bei einem Elternteil Einkünfte im Sinne der lit. a 
herangezogen werden, bei diesem 28 000 S; 

2, beim Schüler, seinen Eltern und seinem Ehegatten, sofern ausschließlich 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit im Sinne des § 25 Abs. 1 EStG 
1988 und steuerfreie Bezüge gemäß § 5 Z 1 und 3 zur Berechnung 
herangezogen werden, jeweils weitere 18 000 S. 

Die Freibeträge dürfen jedoch die Summe der Einkünfte der jeweiligen 
Personen aus nichtselbständiger Arbeit im Sinne des § 25 Abs. 1 EStG 1988 
nicht überschreiten. 

§ 12. Abs. 11 entfällt. 
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Geltende Fassung: 

nur der Schul- oder Heimbeihilfe um nicht mehr als 7 500 S übersteigt. Beihilfen 
auf Grund des Studienförderungsgesetzes 1992 sind nicht auf Schul- und 
Heimbeihilfen anzurechnen. 

§ 18 .... 

(2) Die Beihilfen gemäß §§ 9 und 11 gebühren nur im halben Ausmaße, 
sofern der Schüler während der ersten Hälfte der im betreffenden Schuljahr 
vorgesehenen Unterrichtszeit stirbt, eine der d~n Beihilfeanspruch begründenden 
Voraussetzungen gemäß § 1 Abs. 7 nicht mehr erfüllt oder einen den 
Beihilfenanspruch begründenden Schulbesuch abbricht. Bricht der Schüler den 
Schulbesuch innerhalb· des ersten Unterrichtsmonates in einem Schuljahr ab, 
besteht kein Anspruch auf Beihilfen. Ferner gebührt die Heimbeihilfe nur im 
halben Ausmaß, sofern die Voraussetzungen des § 11 Abs. 1 in der ersten 
Hälfte der im betreffenden Schuljahr vorgesehenen Unterrichtszeit wegfallen; 
fallen die Voraussetzungen des § 11 Abs. 1 innerhalb des ersten Unterrichts
monates weg, besteht kein Anspruch auf Heimbeihilfe. 

(3) Die Beihilfen gemäß §§ 9und 11 gebühren im vollen Ausmaß bzw. gemäß 
Abs. 2 im halben Ausmaß, sofern der Antrag bis zum Ende des a,uf den Beginn 
des Unterrichtsjahres folgenden Dezember eingebracht wird. In den anderen 
Fällen entfällt der anteilsmäßige Anspruch für die vor der Einbringung des 
Antrages liegenden Monate. 

§ 26. § 1 Abs. 7, § 3 Abs. 2, § 8 Abs. 2, § 11 Abs. 1, § 12 Abs. 9 und 11, 
§ 13, § 16 Abs. 2, § 18 Abs. 2 sowie § 25 dieses Bundesgesetzes in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBL Nr. 186/1993 treten gleichzeitig mit dem Inkraft
treten des Abkommens über den Europäischen Winschaftsraum "1) in Kraft. 

Vorgeschlagene Fassung: 

§ 18 .... 

(2) Die Beihilfen gemäß §§ 9 und 11 gebühren bei Ableben des Schülers, 
Abbruch des einen Beihilfenanspruch begründenden Schulbesuches sowie bei 
Wegfall der Voraussetzung des § 1 Abs. 7 nur bis zum Ablauf jenes Monats in 
dem eines der erwähnten Ereignisse eintritt. In gleicher Weise erlischt der 
Anspruch auf Heimbeihilfe bei Wegfall der Voraussetzungen des § 11 Abs. 1. In 
den angefühnen Fällen gebühn für jeden Monat ein Zehntel der Beihilfe gemäß 
§§ 9 und 11. 

(3) Die Beihilfen gemäß §§ 9 und 11 gebühren im vollen Ausmaß bzw. gemäß 
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Abs. 2 in dem don genannten Ausmaß, sofern der Antrag bis zum Ende des auf ~ 
den Beginn des Unterrichtsjahres folgenden Dezember eingebracht wird. In den ~ 
anderen Fällen entfällt deranteilsmäßige Anspruch für die vor der Einbringung ~ 
des Antrages liegenden Monate. ::l 

§ 24 a. Für die Beurteilung der Bedürftigkeit auf Grund von Einkommen in 
den Kalenderjahren vor 1994 gelten § 3 Abs. 3, § 5 und § 6 in der bis zum 
31. August 1994 geltenden Fassung weiterhin . 

. § 26. (1) § 1 Abs. 7, § 3 Abs. 2, § 8 Abs. 2, § 11 Abs. 1, § 12 Abs. 9 und 11, 
§ 13, § 16 Abs. 2, § 18 Abs. 2 sowie § 25 dieses Bundesgesetzes in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 186/1993 treten gleichzeitig mit dem Inkraft
treten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum "1) in Kraft. 

(2) § 1 Abs. 7, § 3, § 4 Abs. 2, § 5 Z 2, § 6, § 9 Abs. 1, § 10, § 11 Abs. 2, 
§ 12 Abs. 2 bis 6 und 8 bis 10, § 18 Abs. 2 und 3 sowie § 24 a dieses 
Bundesgesetzes in der Fassung des' Bundesgesetzes BGBL Nr ... ./1994 treten 
mit 1. September 1994 in Kraft. 

(3) Die Aufhebung des § 7, § 9 Abs. 4, § 11 Abs. 5 und des § 12 Abs. 11 
durch das Bundesgesetz BGBL Nr .. ./1994 erfolgt mit 1. September 1994. 
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